
Der Weg in den deutschen Arbeitsmarkt
Visum- & Einreiseprozess für Zuwanderer aus Drittstaaten mit Visumpflicht

Diese Übersicht ist eine vereinfachte Darstellung des Visumverfahrens. Die dargelegten Schritte dienen ausschließlich der Übersichtlichkeit des Antragsverfahrens für Aufenthaltstitel. Weitere Details zum Visumver-
fahren und Informationen über wichtige Anlaufstellen erhalten Sie auf www.make-it-in-germany.com.

Anlass 
der Einreise

Arbeiten

Arbeiten 
(Blaue Karte EU)

Forschung

Arbeitsplatzsuche

Selbstständigkeit

Familiennachzug zu 
ausländischen 
Fachkräften

Anerkennung

Zulassungsvoraussetzungen
Allgemein gelten u.a.: Reisepass, Finanzierungs-
nachweis, kein bestehender Ausweisungsgrund

Beantragungsprozess Ausland

Klärung zwischenstaatlicher Vereinbarungen
und Sonderabkommen

∙ Jobangebot in Deutschland / Arbeitsvertrag
∙ Anerkannte bzw. vergleichbare Qualifikation
∙ Zustimmung zur Beschäftigung durch die BA 
∙ Ggf. Berufsausübungserlaubnis
∙ Ggf. Gehaltsgrenze beachten (z.B. Personen über 45  
 Jahre: 48.180 € im Jahr 2023)

∙ Anfrage kostenfrei
∙ Über mögliche Wartezeiten bei der Terminbean-
 tragung informieren die Auslandsvertretungen auf  
 ihren Webseiten.

∙ Krankenversicherungsschutz ab der 
 Ankunft in Deutschland notwendig.

∙ Antragsformular kostenfrei
∙ Visumgebühren: 75€
∙ Bearbeitungsdauer: einzelfallabhängig, zwischen 
 wenigen Tagen und mehreren Monaten
∙ Bei Antragsablehnung: erneuter Antrag möglich 

∙ Liste der erforderlichen Unterlagen für   
 Termin bei der Ausländerbehörde anfragen
∙ Allgemeine Erteilungsvoraussetzungen:
 Reisepass, Finanzierungsnachweis, kein   
 bestehender Ausweisungsgrund
∙ Gebühren je nach Ort, Aufenthalts-   
 zweck und Dauer des Aufenthalts 
 unterschiedlich
∙ Gebühren für Aufenthaltserlaubnis können 
 bis zu 100€ betragen

∙ Jobangebot in Deutschland
∙ Anerkannter bzw. vergleichbarer Hochschulabschluss
∙ Ggf. Berufsausübungserlaubnis
∙ Bruttojahresgehalt von min. 58.400 € oder 45.552 € in  
 MINT-Berufe (Jahr 2023)
∙ Ggf. Zustimmung  zur Beschäftigung durch die BA

∙ Anerkennungsbescheid / Defizitbescheid
∙ Deutschkenntnisse Niveau A2
∙ Anmeldebestätigung einer geeigneten 
 Qualifizierungsmaßnahme
∙ Finanzierungsnachweis

∙ Anerkannter oder vergleichbarer Hochschul- 
 oder Berufsabschluss
∙ Finanzierungsnachweis
∙ Deutschkenntnisse Niveau B1 (Beruflich Qualifizierte)

∙ Aufnahmevereinbarung bzw. Vertrag  mit Forschungs- 
 einrichtung
∙ Ggf. Weitere Finanzierungsnachweise (z.B. Stipendium)

Gewerbetreibende:
∙ Wirtschaftliches Interesse in Deutschland
∙ Positive Auswirkungen auf deutsche Wirtschaft
∙ Eigenkapital- bzw. Kreditzusage
∙ Personen über 45 Jahre: Angemessene Altersvorsorge
Freiberufler:
∙ Erlaubnis zur Ausübung des Berufs
∙ Finanzierungsnachweis des Vorhabens
∙ Sicherung des Lebensunterhalts
∙ Personen über 45 Jahre: Angemessene Altersvorsorge

Aufenthaltserlaubnis 
nach Einreise

Aufenthaltstitel entspricht dem im
 Visum eingetragenen Einreisezweck

§ 18 Abs. 2, 18a, 18b Abs. 1 
oder § 19c AufenthG 

Aufenthaltserlaubnis zur Aufnahme 
einer qualifizierten Beschäftigung

§ 18b Abs. 2 AufenthG 
Blaue Karte EU

§ 20  Abs.1 und 2 AufenthG
Nach erfolgreicher Jobsuche - 

§§ 18 Abs. 2, 18a oder § 18b Abs.1 
AufenthG 

Aufenthaltserlaubnis zur 
Aufnahme einer qualifizierten 

Beschäftigung
§ 18b Abs. 2 AufenthG

Blaue Karte EU

§ 16d AufenthG
Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der 
Anerkennung ausländischer Berufs-

qualifikationen

§ 18d AufenthG
 Aufenthaltserlaubnis zum 

Zweck der Forschung

§ 21 AufenthG
Aufenthaltserlaubnis zur 

Ausübung einer selbständigen 
oder freiberuflichen Tätigkeit

§ 29 AufenthG
Aufenthaltserlaubnis zum Zweck 
der Familienzusammenführung 

von Ausländern

§ 30 AufenthG
Ehegattennachzug

§ 32 AufenthG
Kindernachzug

 

Terminanfrage 
an deutsche
 Botschaft

Antragstellung 
Visum

Antragstellung 
Aufenthalts-

erlaubnis

Beantragungsprozess 
Deutschland

Einreise nach
Deutschland

∙ Ehegatte oder Eltern mit gültigem Aufenthaltsrecht in   
 Deutschland
∙ Mindestalter der Ehegatten: 18 Jahre
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